
Die gewerbsmäßige Zucht von Wirbeltieren

Die gewerbsmäßige Abgabe von Tieren, auch im Rahmen von Vermittlungstätigkeiten

Die gewerbsmäßige Betreuung ( u.a. Tierpensionen, Tagesstätten, Dogwalking )

Die gewerbsmäßige Haltung oder Ausbildung von Tieren zur Schau oder im Zirkus

Die gewerbsmäßige Beteiligung am Handel mit Tieren

Dieser §11 ist in Deutschland eine wichtige Voraussetzung für Personen, die
gewerbsmäßig mit Tieren umgehen wollen. Das Ziel dieser Prüfung ist es,
sicherzustellen, dass Tierhalter, Tierbetreuer und Verkäufer über ausreichendes
Wissen und Kompetenzen verfügen, um das Wohlergehen der Tiere zu
gewährleisten und tierschutzrechtliche Anforderungen zu erfüllen.

Der §11 des Tierschutzgesetzes regelt, welche Tätigkeiten als gewerbsmäßig
gelten, und somit eine Sachkundeprüfung erfordern. Dazu gehören unter
anderem:

Die Sachkundeprüfung prüft das Wissen und die Fähigkeiten der Antragsteller in
den folgenden Bereichen:

Tiergerechte Haltung: 
Anforderungen an Unterbringung, Fütterung, Gesundheitsvorsorge und Umgang mit Tieren.

Artenkenntnisse:
Wissen über die Bedürfnisse und Verhaltensweisen der gehaltenen Tierarten.

Gesundheitsmanagement: 
Grundlagen der Tiergesundheit und -pflege, Erkennen von Krankheiten und Maßnahmen bei Erkrankungen.

Rechtsvorschriften: 
Kenntnisse der relevanten tierschutzrechtlichen Vorgaben und Bestimmungen.

Besteht der Prüfling die Sachkundeprüfung erfolgreich, erhält er einen
Sachkundenachweis, der ihn zur gewerbsmäßigen Tätigkeit mit Tieren
berechtigt. 

Es ist wichtig zu betonen, dass die Sachkundeprüfung dazu dient, das Tierwohl
zu schützen und den verantwortungsvollen Umgang mit Tieren zu fördern. Durch
sie soll sichergestellt werden, dass Menschen, die mit Tieren arbeiten, über das
notwendige Wissen und die Fähigkeiten verfügen, um die Bedürfnisse der Tiere
angemessen zu berücksichtigen und tierschutzrechtliche Vorgaben einzuhalten.


